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Die Kastration 
von Katzen ist in 

der 2. Tierhaltungs-
verordnung des 

seit 1. Jänner 2005 
in Kraft getretenen 

bundesweiten 
Tierschutzgesetzes 

geregelt:

KASTRATION
Umgangssprachlich hat es sich eingebürgert, beim 
Kater vom „kastrieren“ und bei der Katze vom 
„sterilisieren“ zu sprechen. Tatsächlich wird bei 
beiden Geschlechtern vorzugsweise eine Kastra-
tion durchgeführt. Dabei werden beim Kater die 
Hoden und bei der Katze die Eierstöcke und ein 
Teil der Gebärmutter entfernt.

Bei der Sterilisation hingegen werden die 
Ei- bzw. Samenleiter unterbunden, wobei 
der Geschlechtstrieb dabei erhalten bleibt. 
Üblicherweise wird die Sterilisation 
bei Tieren nicht angewandt.

Die Kastration erfolgt ausschließlich 
unter Vollnarkose. Diese Operation 
stellt für die Tierärzte einen 
Routineeingriff dar.

VORTEILE
 die Lebenserwartung einer 

 kastrierten Katze ist deutlich höher 
 die Katzen sind weniger aggressiv
 übelriechendes Markieren 

 entfällt in der Regel
 geringeres Bedürfnis zu streunen 

 und damit verbunden geringeres 
 Risiko für Infektionen wie Leukose, 
 FIV (Katzenaids) oder Verletzungen

 gesundheitliche Vorteile:
 kaum Risiko hormoneller 
 Erkrankungen wie Zysten, 
 Gesäugetumore, Dauerrolligkeit 

 keine ungewollten Jungtiere

Auch für reine Wohnungskatzen 
ist daher die Kastration von Vorteil. 
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             BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄUUUUEEEEEERRRRRRRL§§§Das Tierschutzgesetz verbietet außerdem, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten (§ 6 Abs. 1 TSchG, BGBl I Nr. 118/2004 i.d.g.F.). Ein Verstoß dagegen kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden.

Werden Katzen mit regelmäßigem 
Zugang ins Freie gehalten, so sind 
diese von einem Tierarzt kastrieren zu 
lassen. Davon ausgenommen sind Tiere, 
die zur kontrollierten Zucht verwendet 
werden oder in bäuerlicher Haltung 
leben (Punkt 2 Abs. 10, Anlage 1 
der 2. Tierhaltungsver ordnung, 
BGBl II Nr. 486/2004 i.d.g.F.).
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